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Amtsblatt 

für den Salzlandkreis 

- Amtliches Verkündungsblatt - 

  

 
 

15. Jahrgang Bernburg (Saale), 07. Dezember 2021 Nummer 75 

 
 

I N H A L T  
 
 

A. Amtliche Bekanntmachungen des Salzlandkreises 
 
1. Allgemeinverfügung des Salzlandkreises zur Quarantäne und Information 
und Benennung der Kontaktpersonen 
 

 Begründung der 1. Allgemeinverfügung zur Quarantäne und Information 
und Benennung der Kontaktpersonen vom 07.12.2021 

 
Anlagen 
 
Anlage 1  
Liste Kontaktpersonen 
 
Anlage 2 
Meldebogen für Kontaktpersonen 

 
Die Allgemeinverfügung und Begründung sowie die Anlagen sind als Anhang 
beigefügt. 
 
 

 

 
 

B. Amtliche Bekanntmachungen der Städte, Gemeinden und Verwaltungs-
gemeinschaften 
 
 

 

C. Amtliche Bekanntmachungen sonstiger Dienststellen 
 

 
 
 

D. Sonstige Mitteilungen 
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A. Amtliche Bekanntmachungen des 

Salzlandkreises 
 
1. Allgemeinverfügung des Salzland-
kreises zur Quarantäne und Information 
und Benennung der Kontaktpersonen 
 

 Begründung der 1. Allgemeinverfü-
gung zur Quarantäne und Informa-
tion und Benennung der Kontaktper-
sonen vom 07.12.2021 

 
Anlagen 
 
Anlage 1  
Liste Kontaktpersonen 
 
Anlage 2 
Meldebogen für Kontaktpersonen 

 
Die Allgemeinverfügung und Begründung 
sowie die Anlagen sind als Anhang beige-
fügt. 











Diese Allgemeinverfügung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Die

vorliegende Allgemeinverfügung tritt mit Ablauf des 31.01.2022 außer Kraft.

Rechtsbehelfs belehrung

„Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider¬

spruch beim Salzlandkreis, Karlsplatz 37, 06406 Bernburg (Saale) erhoben werden. 

Gemäß § 28 Abs. 3 in Verbindung mit § 16 Abs. 8 IfSG bzw. § 53 Abs. 4 SOG ISA sind die

§§ 1 und 2 der vorliegenden Allgemeinverfügung sofort vollziehbar. Demzufolge haben Wider¬

spruch und Anfechtungsklage gegen die vorgenannten Maßnahmen keine aufschiebende Wir¬

kung. Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Allgemeinverfügung gelten für alle

Geschlechter. Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung können immer an Werktagen zu

den Öffnungszeiten der Kreisverwaltung, Karlsplatz 37, 06406 Bernburg (Saale) eingesehen

Hinweise:

Landrat Bernburg, den 2021

Anla en
Anlage 1 - Liste Kontaktpersonen
Anlage 2 - Meldebogen für Kontaktpersonen
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